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Preisliste Leistungen Stadtwerke 

Für die nachfolgend beschriebenen von den Stadtwerken Hürth für bzw. gegenüber der Stadt Hürth 
erbrachten Leistungen werden folgende Beiträge erhoben: 

1. Auf- und Abhängen von 2 Spannbändern, Fahnen etc. je Veranstaltung

1.1 durch die Stadtwerke 150,00 €

1.2 in Eigenleistung 
(Voraussetzung: eigener Hubwagen, fachmännische Aufhängung,  Nachweis einer 
Haftpflichtversicherung, mit der Stadt und Stadtwerke von allen 
Ansprüchen Dritter freigestellt werden) 

0,00 €

2. Ausliefern und Abholen von Toren außerhalb des Stadions

2.1 Fußballtore (mit Gewichten, je Paar) 130,00 €

2.2 Handballtore, kleinere Fußballtore (je Paar) 65,00 €

3. Ausliefern und Abholen von Bühnenelementen

3.1 durch die Stadtwerke (bis zu 24 Stück) 
(Aufbau wird im Einzelfall berechnet, Lieferung erfolgt bis zur ersten abschließbaren 
Tür) 

130,00 €

3.2 Selbstabholer (mengenunabhängig) 20,00 €

4. Abzeichnen eines Kleinspielfeldes 200,00 €

5. Zurverfügungstellung von Absperrgittern (für Kirmesse)

5.1  Ausleihgebühr je Gitter und Veranstaltung 5,00 €

5.2 Ausliefern und Abholen durch die Stadtwerke an und von einem Sammelpunkt: 

 bis zu 15 Gitter

 bis zu 30 Gitter

65,00 €

130,00 €

Jeweils zuzüglich der Ausleihgebühr Leistungen darüber hinaus nach Aufwand 
auf Grund separater Vereinbarung. 
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6. Ausliefern, Montieren, Demontieren und Abholen von Verkehrszeichen an und von einem
Sammelpunkt (für Kirmesse und Karnevalsumzüge)

 bis zu 5 Verkehrszeichen 140,00 € 

 bis zu 10 Verkehrszeichen 210,00 € 

Leistungen darüber hinaus nach Aufwand auf Grund separater Vereinbarung 

Ausliefern, Leeren und Abholen (einmalig) eines 60-Liter-Gefäßes: 6,00 €

Ausliefern, Leeren und Abholen (einmalig) eines 80-Liter-Gefäßes: 8,00 €

Ausliefern, Leeren und Abholen (einmalig) eines 120-Liter-Gefäßes: 12,00 €

Ausliefern, Leeren und Abholen (einmalig) eines 240-Liter-Gefäßes: 25,00 €

Ausliefern, Leeren und Abholen (einmalig) eines 770-Liter-Containers: 70,00 €

Ausliefern, Leeren und Abholen (einmalig) eines 1100-Liter-Containers: 100,00 €

Sollten Tonnen nur als Aufbewahrungsmittel benutzt werden, reduziert sich der vorgenannte Betrag 
um jeweils die Hälfte. 

Alternativ können zur Müllentsorgung an den bekannten Verkaufsstellen die roten Müllsäcke der 
Stadtwerke (50 l / 3,00 €) erworben werden, die dann kostenlos am Entsorgungscenter während der 
Öffnungszeiten abgegeben werden können. 

Für Messen, Märkte, Volksfeste u. ä. wird beim Nachweis der Gemeinnützigkeit des Veranstalters für 
die Müllentsorgung keine Gebühr erhoben. 

8. Sondernutzungsgenehmigungen

Zusätzlich zu den o.g. Kosten fallen für Plakatierungen und Spannbänder Gebühren nach der Son-
dernutzungssatzung der Stadtwerke in folgender Höhe an: 

 Plakatgröße kleiner gleich 1 m² je Plakat/je angefangene
Woche Nutzungsdauer begrenzt auf 2 Wochen

 Plakatgröße größer als 1 m² je Plakat/je angefangene Woche
Nutzungsdauer begrenzt auf 2 Wochen

1,00 € 

2,00 € 

Beim Nachweis der Gemeinnützigkeit des Veranstalters und zur Sicherstellung der Brauchtumspflege 
werden keine Sondernutzungsgebühren erhoben. 

9. Kosten für Busumleitungen des Stadtbusses

Die Kosten für die erforderlichen Umleitungen des Stadtbusses und eventuell für das Aufstellen von 
Ersatzbushaltestellen werden nach Aufwand über die Verwaltungsgebührensatzung der Stadtwerke 
berechnet. Diese beträgt im Regelfall etwa 300,00 €, wenn nicht weitere Kosten durch die Beauftra-
gung Dritter entstehen. 
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10. Stromanschluss

Für eventuelle Stromanschlüsse müssen die Veranstalter selbst Sorge tragen. Hier sind mit dem 
Grundversorger RheinEnergie AG entsprechende Vereinbarungen zu treffen. 

11. Wasseranschluss

Für eventuelle Wasseranschlüsse müssen die Veranstalter selbst Sorge tragen. Hier können sich die 
Veranstalter bei den Stadtwerken Hürth ein Standrohr gegen eine Kaution von 500,00 € ausleihen. 
Der Wasserverbrauch wird bei Abgabe des Standrohres mit der Kaution verrechnet. 

Diese Liste ist nicht abschließend. Gewünschte Leistungen, die nicht in dieser Aufstellung enthalten 
sind, müssen nachgefragt werden. 


